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Gersau, Mai 1974
47. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck samtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

VON MONAT ZU MONAT

Bewaffnete Neutralitat — auch heute

Unsere hergebrachte Staatsmaxime der dauernden Neutralitdt teilt das Schicksal mancher fest-
gefigter Einrichtung unseres offentlichen Lebens: dass sie immer weniger selbstverstdndlich ist,
und sich gegen zunehmende Zweifel und Anfechtungen bestdtigen muss. Der Idee der Neutralitat
werden heute vor allem zwei Gruppen von Argumenten entgegengehalten:

Auf der einen Seite ist es der voranschreitende politische und wirtschaftliche Zusammenschluss
der europiischen Nationen, die der Beschrinkung auf nationalen Interessen entgegensteht. Ins-
besondere die jiingere Generation betrachtet das Festhalten an der Neutralitit als Ausfluss einer
engstirnigen Igelmentalitit. Sie mochte die nationalen Fesseln sprengen und strebt nach einer
universelleren Gemeinschaft unter den Staaten.

Die andere Gruppe von Argumenten gegen die Neutralitit ist militdr-technischer Natur. Sie
dussert sich in der Frage, ob es dem neutralen Kleinstaat heute tiberhaupt noch moglich ist, mit
der ausserordentlich rasch voranschreitenden kriegstechnischen Entwicklung Schritt zu halten.
Es wird darum befiirchtet, dass uns je linger je weniger moglich sei, die wachsenden Anforderun-
gen der militarischen Bereitschaft finanziell, wirtschaftlich und ausbildungstechnisch zu bewiltigen,
und dass wir eines Tages von den erhohten Anspriichen tiberfordert werden.

Solche Bedenken diirfen wir sicher nicht leicht nehmen. Vielmehr miissen wir uns laufend mit
ihnen auseinandersetzen, um vom Gang der Ereignisse nicht uiberrascht zu werden. Was heute
noch Giiltigkeit hat, kann morgen schon tiberholt sein.

Die schweizerische Neutralitdt ist der Ausdruck unseres Willens, mit allen Volkern der Welt
im Frieden zu leben. Wir sind zufrieden mit dem, was wir besitzen und streben nicht nach frem-
dem Gut. Was wir von unsern Vitern ererbt und mit unserer friedlichen Arbeit vermehrt haben,
mochten wir bewahren und nach unseren eigenen Wiinschen weiter gestalten, Wir sind iiber-
zeugt davon, dass es sinnvollere Mittel im Verkehr unter Vilkern gibt als den Krieg. Darum
beginnen wir von uns aus niemals einen Krieg und mischen uns auch nicht in die Kriege anderer.
Wir wissen, dass wir in einem Krieg nichts zu gewinnen hiitten. Darum wverzichten wir von vorn-
herein darauf, nationale Forderungen mit kriegerischen Mitteln durchsetzen zu wollen. Wir sind
vielmehr bereit, in jedem Konflikt, unsere Hilfe zur Vermittlung zwischen den Kriegfiihrenden
und zur Linderung der Kriegsfolgen zur Verfiigung zu stellen. Aber gleichzeitig sind wir auch
in der Lage, uns fiir unsere Unabhingigkeit zur Wehr zu setzen, wenn ein Dritter auf den Gedan-
ken kommen sollte, unsern Frieden anzutasten.

Mit dieser Feststellung ist das Wesen der dauernden Neutralitit umschrieben. Es besteht einmal
darin, dass wir uns an Kriegen, die andere Staaten miteinander fiihren, nicht beteiligen — dass
wir «stillesitzen», wie der alteidgendssische Ausdruck lautete — und dass wir von uns aus keinen
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Krieg beginnen. Zum zweiten miissen wir die ibrigen Pflichten des Neutralititsrechts befolgen,
die sich aus den internationalen Vertrigen und der Praxis unter den Staaten ergeben.

Unter den neutralititsrechtlichen Pflichten, die wir zu ertiillen haben, liegt die fir uns wichtigste
und schwerwiegendste darin, dass wir mit militirischen Mitteln selbst fiir die jederzeitige Auf-
rechterhaltung der Unverletzlichkeit unseres Staatsgebietes zu sorgen haben. Wohl haben die
Grossmichte in den Vertrigen von 1815 unsere Neutralitit, sogar «als im Interesse Europas
liegend» anerkannt, sie haben sie aber nicht garantiert. Sicherstellen miissen wir sie — im Rahmen
des Moglichen — aus eigener Kraft. Nach dem Haager Abkommen i{iber die Rechte und Pflichten
der neutralen Michte und Personen im Falle eines Landkrieges (Art.5), darf es der neutrale
Staat nicht dulden, dass sein Territorium (einschliesslich der dariiber lagernden Luftsaule) von
einem Dritten fiir die Zwecke der Kriegfiihrung missbraucht wird, Der Neutrale darf keinem
Kriegfiihrenden widerstandslos einen militdrischen Vorteil gewihren; gegen Versuche, solche mit
Gewalt zu gewinnen, muss er sich mit militdrischen Mitteln zur Wehr setzen — mit anderen
Worten: er ist verpflichtet zur militirischen Landesverteidigung.

In dieser Verteidigungspflicht liegt gewissermassen die Gegenleistung zur Anerkennung der Neu-
tralitit seitens der Grossmichte. Konsequenterweise legt denn auch das Neutralitdtsrecht fest, dass
die Tatsache einer gewaltsamen Zuriickweisung einer Neutralitdtsverletzung nicht als feindliche
Handlung gelten diirfe (Art. 10 des genannten Abkommens).

Neben der volkerrechtlichen Verpflichtung besteht fir die militdrische Landesverteidigung auch
ein eindeutiger Sachzwang: denn wenn der Neutrale nicht selbst fiir die Wahrung seiner Integritit
sorgt, besteht die grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Kriegfithrenden, nétigenfalls mit Waffen-
gewalt, dafiir sorgen wiirden, dass nicht ihr Kriegsgegner das neutrale Gebiet fiir seine strategischen
Zwecke bentitzen kann,

Alle Staaten, besonders natiirlich die unmittelbar angrenzenden Nachbarn des Neutralen, miissen
die Gewissheit haben, dass der neutrale Staat ein geniigend starkes militdrisches Machtmittel —
also eine kriegsbereite Armee — bereit hilt, und dass er willens und auch fihig ist, dieses
Kampfinstrument notfalls zur gewaltsamen Abwehr eines Angriffes auf seine Unabhingigkeit und
zur Verhinderung der Verletzung seiner Neutralitdt einzusetzen.

Die Ernsthaftigkeic und die Glaubwiirdigkeit der Verteidigungsbereitschaft des Neutralen ist eine
Frage des Vertrauens. Die Kriegfithrenden miussen sich darauf verlassen konnen, dass sich der
Neutrale entschieden und wirkungsvoll jeden Angriff auf seine Neutralitit widersetzt, woher er
auch kommen werde, und dass ihrem Kriegsgegner vom Neutralen nicht irgendwelche militarischen
Vorteile gewihrt werden, die ihm selber vorenthalten sind. Die Kriegfithrenden miissen auch wis-
sen, dass der Neutrale seine Armee im Rahmen des fiir ihn finanziell, technisch und ausbildungs-
massig zumutbaren ausstattet, und dass er keine fur ihn mogliche Gelegenheit der Verstirkung
seiner Landesverteidigung versiumt. Auch wenn der Neutrale grundsitzlich frei ist, in welcher
Gestalt und in welchen militirischen Formen er seine Armee aufbaut und nétigenfalls einsetzt,
steht er doch unter der Verpflichtung einer moglichst wirkungsvollen, d. h. moglichst glaubwiirdi-
gen Landesverteidigung.

Aus demselben Grund darf der Neutrale in der Abriistung nicht vorangeben. Er ist bis zuletzt
zur Aufrechterhaltung seiner vollen militirischen Landesverteidigung verpflichtet. Er darf keine
Vorausleistungen auf einen kiinftigen Truppenabbau erbringen, sondern darf erst dann an eine
Herabsetzung seiner militirischen Bereitschaft denken, wenn geniigende Gewihr fiir einen inter-
nationalen Frieden ohne Waffen besteht. Da der neutrale Staat mit seiner Riistung niemand
bedroht, darf ihm diese Haltung nicht zum Vorwurf gemacht werden.

Neben dem Streben nach Selbstbebauptung und nach Wabrung unserer Existenz als souveriner
Staat, liegt somit in unserer Landesverteidigung auch die Erfiillung einer volkerrechtlichen Ver-
pflichtung; sie ist eine Konsequenz unserer dauernden Neutralitit. Diese ist nach unserer Auf-
tassung nur sinnvoll als bewaffnete Neutralitit. Unser Land ist bereit, diese volkerrechtliche Ver-
pflichtung mit allen ihren nicht geringen Belastungen zu erfiillen.
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Unsere schweizerische Neutralitdt ist nicht nur eine absolute, sondern auch eine dauernde. Die
Welt weiss, dass wir heute und immerdar neutral sein werden, und sie vertraut darauf, dass wir
jederzeit die Pflichten der Neutralitit erfillen werden. Insbesondere ist es die Permanenz unserer
Neutralitit, die uns Verpflichtungen auferlegt, welche der nur gelegentlich neutrale Staat nicht
kennt. Vor allem miissen wir mit einer klugen Neutralititspolitik schon im Frieden alles tun,
was unsere neutrale Haltung in einem kiinftigen Konflikt erleichtern und unterstiitzen kann.
Hierin liegt einer der Griinde dafiir, dass die Schweiz bisher der UNO nicht beigetreten ist, weil
sie befiirchtet, dass die von der UNO vorgesehenen militirischen Massnahmen zur kollektiven
Friedenssicherung sie in Konflikt mit der Idee der reinen Neutralitdt bringen konnten.

Dass diese schweizerische Haltung nur eine Konsequenz ihres sehr strengen Neutralititsbegriffes
ist, und nicht als fehlendes Interesse an der Sicherung des Friedens in der Welt gewertet werden
datf, zeigt die intensive Beteiligung der Schweiz an zahlreichen internationalen Werken humani-
tirer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Art. Wir sind davon lberzeugt, dass gerade die
Neutralitit eine der idealsten Voraussetzungen fiir das humanitire und soziale Wirken unseres
Volkes im Dienste der Volkergemeinschaft bildet. Als Land des Roten Kreuzes und als Sitz zahl-
reicher segensreicher internationaler Organisationen sind wir bereit, einen namhaften Beitrag zur
Forderung von Fortschritt, Wohlfahrt und Versohnung unter den Volkern zu leisten. Wir glauben
sogar, dass in solchem Wirken heute eine der entscheidenden Rechtfertigungen der Neutralitit
liegt, denn vor allem dank der Neutralitit sind wir in der Lage, diese bedeutsamen Aufgaben
im Dienste der Volkergemeinschaft voll zu erfiillen, Der von unserem Volk anerkannte Zweiklang
von «Neutralitit und Solidaritiit» bringt diese aktive Verpflichtung gegeniiber der Welt deutlich
zum Ausdruck,

Es liegt durchaus in der Linie der von der Schweiz befolgten Politik der Vermeidung jedes
Krieges, dass auch die schweizerische Armee nicht in erster Linie Krieg fiihren will, sondern ihn
wombdglich verhindern mochte. Das schweizerische Heer soll erst dann in Aktion treten, wenn das
Land von aussen angegriffen werden sollte. Vorher ist es die Aufgabe der Armee, diesen Fall so
lange wie moglich zu vermeiden. Die Armee soll dank ihrem Vorhandensein und dank ihrer dem
moglichen Angreifer bekannten Bereitschaft wesentlich dazu beitragen, einen militdrischen An-
griff auf die Schweiz als #icht lohnend erscheinen zu lassen und damit die Unabhingigkeit des
Landes, wenn moglich ganz, oder doch moglichst lange ohne Krieg zu bewahren, Die vordring-
lichste Aufgabe der Armee besteht somit in der Verbinderung eines Krieges, Niemand, der als
Angreifer in Frage kime, darf dariiber im Zweifel gelassen werden, dass er fiir die gewaltsame
Besitznahme und Besetzung der Schweiz einen hohen Preis zu entrichten hitte, indem er insbe-
sondere rechnen miisste mit:

hohen Ausfillen an Personal und Material,

— grossem Zeitbedarf,

— unerwinschten Zerstorungen, insbesondere am schweizerischen Verkehrsnetz und Unbrauchbar-
machung kriegswichtiger Betriebe und Warenvorrite,

— hartnickigem Widerstand in besetzten Landesteilen,

— einer nicht leicht zu nehmenden Einbusse an eigenem Prestige.

Der potentielle Angreifer muss wissen, dass er im Fall einer Aggression gegen die Schweiz die
Welt nicht tiberraschend vor vollendete Tatsachen stellen kann, weil die Schweiz den Willen und
auch die Fihigkeit besitzt, den Kampf rechtzeitig aufzunehmen, den angreifenden Verbinden harte
Schlage zu versetzen, durchzuhalten und zu iiberleben. Wir nennen diese Konzeption die «Strate-
gie des hoben Eintrittspreises». Thr Ziel liegt darin, den Aufwand fiir einen erfolgreichen Angriff
auf die Schweiz so hoch anzusetzen, dass er dem potentiellen Angreifer als tibersetzt erscheint,
weil er sich im Verhiltnis zu dem, was er mit einem Angriff bestenfalls zu erreichen verméchte,
nicht lohnt.
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Die Schweiz nimmt es nicht nur in formeller Hinsicht ernst mit ihrer Neutralitatspflicht, sondern
sie ist auch bereit, den militirischen Aufgaben voll nachzukommen, die sich aus der Neutralitit
ergeben. Eine ernst gemeinte Neutralitit ist keine «billige Losung», kein «sanftes Ruhekissen»,
sondern stellt ausserordentlich hohe Anspriiche, die von jenen, die in der Neutralitit nur den
Ausdruck von Bequemlichkeit und Berechnung erblicken, nicht erkannt werden. Wir glauben,
dass es heute flir uns noch méglich ist, die Pflichten der Neutralitit in wirkungsvoller Weise zu
erfullen und wir sind tiberzeugt davon, dass unsere Haltung der dauernden Neutralitit auch im
heutigen Europa sinnvoll ist. Die neutrale Schweiz bedeutet ein Element der Stabilitit in Europa,
weil es einen strategisch wichtigen Raum aus den militirischen Plinen der Grossmichte ausklam-
mert. Die Preisgabe unserer neutralen Haltung wiirde einen Faktor der Unsicherheit schaffen, der
sich im gegenwirtigen Zeitpunkt sehr nachteilig auswirken miisste.

Vor allem aber dient die Neutralitit unseren eigenen Bediirfnissen. Wir wollen mit allen Nationen
der Welt in Freundschaft leben. Weil dafiir aber keine sichere Gewihr besteht, halten wir uns
bereit fur den Fall, dass man uns eines Tages nicht mehr im Frieden lassen sollte. In diesem Fall,
von dem wir hoffen, dass er nie oder doch méglichst lange nicht eintritt, sind wir bereit, uns fiir
unser gutes Recht und unsere Freiheit mit ganzer Kraft zur Wehr zu setzen. Die Zielsetzung
unserer Landesverteidigung ist darum niemals der Krieg, sondern einzig die Bewahrung des Frie-
dens ohne Krieg. Unsere Politik der bewaffneten Neutralitit hat uns seit bald 160 Jahren den
Frieden gesichert. Wir haben keinen Anlass, uns heute von dieser bewihrten Politik abzuwenden.

Kurz

Eine neue Landeskarte

Auf Initiative des Schweizerischen Burgenvereins hat die Eidgenossische Landestopographie mit
der Herausgabe einer neuen schweizerischen Burgenkarte in vier Blattern im Malstab 1 : 200 000
begonnen. An einer Pressekonferenz wurde kiirzlich in Bern das erste Blatt des neuen Karten-
werkes vorgestellt,

Es handelt sich um das «Siidwestblatt» mit dem grossten Teil der Kantone Waadt, Freiburg und
Wallis sowie dem Berner Oberland, dem Kanton Genf samt Teilen des Aostatales und Savoyens.
In rund zwei Jahren soll das zweite Blatt (Nordwestschweiz) fertig sein.

Wie an der Pressekonferenz zu erfahren war, stiitzt sich die neue Burgenkarte — die technisch
auf der Landeskarte der Schweiz 1 : 200 000 beruht — auf die in den Jahren 1963 bis 1968 fiir
den Kulturgiiterschutz realisierten Erhebungen der eidgendssischen Landestopographie sowie auf
im Auftrage des Schweizerischen Burgenvereins im Ausland vorgenommene Aufnahmen.

Die neue Burgenkarte gibt tiber 1000 Objekte wieder, namentlich mittelalterliche Burgen, Burg-
ruinen, Schldsser des 16, bis 18. Jahrhunderts, Kirchenburgen, von Ringmauern bewehrte Stidte
und weitere sichtbare Kennzeichen des mittelalterlichen Wehrwesens. Dariliber hinaus orientiert
die Karte aber auch tber die befestigten romischen Stidte, Kastelle und Warten sowie tiber
Romerstrassen, Keltenwille und weitere Wehranlagen der Urgeschichte.

Eine Reihe von Spezialkdrtchen der Gebiete, in denen sich die Wehranlagen und Schldsser hiufen,
sowie von Stadtpldnen samt einer detaillierten Beschreibung aller Objekte sind in zwei Broschiiren
der Karte beigelegt. Dazu wird ein Kartenmesser abgegeben, mit dem sich im Nu die Kilometer-
distanz ermitteln ldsst.

164



	Von Monat zu Monat : bewaffnete Neutralität - auch heute

